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meinen Ausdruckes: „Qui sunt rationis Compotes“. Zu dieſen e·
bren zwar bei normalen Verhältniſſen ſechsjährige Kinder. Aber wie
ich oben ſchon geſagt habe, iſt meines 1  en enn Unterſchied zu
machen zwiſchen Kindern, die zwar hon ſoweit zum Vernunftgebrau
gelangt ſind, daſs ſie einer aetuellen unde ähig ſind, und zwiſchen
0  en, die ſoweit ſind, daſs ſie die Euchariſtie ehrfurchtsvoll nbeten
können und die ſich lar ind, was ſie genießen. Das aber dürfte bei
ſechsjährigen Kindern elten der Fall ſein, und doch Uſs man dies
zum wenigſten verlangen. Wohl iſt zuzugeben, daſs * ſechsjährige
Kinder geben kann, die nach vorausgegangener Belehrung ähig wären,
das Viaticum zu empfangen. C auch hier, glaube ich ollte man
Qus Paſtoralklugheit von der endung des Viaticums abſehen
Nehmen wir eine Kinderkrankheit * 8 unmögli iſt alle
genügend vorzubereiten. ürde der Prieſter nun fähigeren Kindern
die heilige Communion ſpenden, den anderen aber nicht, ſo iſt leicht
einzuſehen, E Unannehmlichkeiten ihm daraus erwachſen würden.
Daſ EL ſie aber mit gutem ewiſſen in einer ſolchen Lage nUUL

wenigen penden önnte, glaube ich, ＋ die Erfahrung. Auch be
bachten ſehr eifrige und in der praktiſchen Seelſorge erfahrene
Prieſter dieſe Praxis

Meine Anſicht geht alſo dahin Kinder vor zurückgelegtem
ſechsten Lebensjahre önnen die Oelung und das Bußſacrament
empfangen und der rieſter iſt verpflichtet (eventuell bedingungs weiſe!
ſie zu penden Das Viaticum aber kann wohl nUuL in den ſeltenſten
Fällen geſpendet und eine Verpflichtung, es 0  en Kindern zu penden,
kann nicht ſtatuiert werden.

Anmerkung. Selbſtverſtändlich in Kinder zu beerdigen
nach dem 01dO sepeliendi dultos Denn der 01dO sepeliendi
parvulos bezieht ſich wie ſchon ſein Inhalt ſagt und das Rit Rom
ausdrücklich rklärt, nUur auf Kinder, 77 Qul ante US  — rationis eri-
piuntur“ et „Oratione Feelesiae indigent“. die alſo ſogleich zur
Anſchauung Gottes gelangen. 4es I1 aber bei ſechsjährigen
Kindern nicht zu

Ergenzingen. Viear Lebherz.
VI (uneber die ſogenannten „kleineren Repara⸗

turen,“ Ar e der Beneficiat aus Eigenem auf  2—
zukommen hat.) Nicht ſelten ergeben ſich über ieſe, mn mehr⸗
er Beziehung praktiſche rage nſtände. Es werden oft Zweifel
arüber erhoben, ob der Pfarrer bei ſeiner hnehin kargen und den
Zeitverhältniſſen nicht entſprechenden Congrua überhaupt verpflichtet
ſei, ſeinem Pfarrgebäude, welches E nUL zeitweilig bewohnt,
wie immer E Reparaturen und Herſtellungen vorzunehmen
und die ami verbundenen Koſten aus eigenen Mitteln, ohne Zu
hilfenahme des Kirchenvermögens, beſtreiten, zuma ETL nach den
beſtehenden geſetzlichen Normen bloß Nutznießer und nicht Eigen  —  2
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thümer des Pfarrgebäudes iſt und daher nicht verhalten werden
kann, die fraglichen Herſtellungen, ſelbſt wenn ‘S nuUL „kleinere
Reparaturen“ wären, die einen bloß geringen Aufwand erfordern
würden, aus Eigenem zu decken

Auch das kirchliche Geſetz, meint man ferner, enthalte darüber
ke Us 35 Beſtimmung und verpflichte bloß den Bene⸗
ficiaten, für „Ordnung und Reinlichkeit“ im Pfarrhofe 3 ſorgen
0OnC provinc. Prag ab 1860., tit Cꝗ D VII Coné. Provinc.
Vienn. ab d. 1858. bit II CAD VI.)

Für die richtige Beantwortung unſerer rage iſt entſcheidend
theils die Beſtimmung des allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuches
(S 513) obſchon * dieſe rage nicht völlig lar 58t theils
andere poſitive ſtaatliche Verordnungen, die ber die betreffende Ver
pflichtung des Beneficiaten kaum einen Zweifel übrig laſſen Da
genannte Geſetzbuch beſtimmt darüber, wie 0lg „Der Fruchtnießer
iſt verbunden, die dienſtbare Sache al ein Haushälter In
dem Stande, in welchem EU ſie übernommen hat, 3u erhalten,
und aAus dem Ertrage die Ausbeſſerungen, Ergänzungen und
Herſtellungen 3 u beſor

Wird deſſen ungeachtet der Wert der dienſtbaren Sache bloß
durch den rechtmäßigen enu ohne Verſchulden des rucht⸗
nießers verringert, ſo iſt er dafür nicht verantwortlich.“ Aus dieſer
Beſtimmung erhellt zwar, daſs der Benefieiat als Nutznießer des
Pfarrgebäudes verpflichtet iſt, das Pfarrgebäude Iim guten Zu⸗
ſtande zu erhalten, keineswegs iſt aber daraus erſichtlich we
Herſtellungen, in welchem Umfange und bis zu welcher approxima⸗
tiven Höhe des Koſtenbetrages der Beneficiat ausführen und aus
eigenen Mitteln decken ſoll Daſs der Beneficiat bei den Bau
reparaturen, für we EL nach dem Geſagten ſe aufzukommen
hat, die Ctannte Rechtsregel: „Odiosa sunt restringenda“ in threr
ganzen Tragweite für ſich Iu Anſpruch nehmen und jeden
größeren Baubetrag inſprache erheben wird, iſt ſelbſtverſtändlich
und bei den dermaligen Zeit und Congruaverhäktniſſen leicht erklärlich.

ꝗ

O*

eden Zweifel über dieſen Punkt ſowie ber den, mit der
Reparatur des farrhauſes verbundenen Koſtenaufwand, den der
Beneficiat E beſtreiten muſs, ohne daſs hiebei das Kirchenver⸗—
mögen irgendwie ins Mitleid gezogen werden darf,‚ 55t das für
Böhmen!) Unterm pri 1806, Zahl erlaſſene Hof⸗
kanzleidecret, welches ſich über dieſe rage mit aller wünſchenswerten
Klarheit äußert „Kleinere Reparaturen ſo verordnet dieſes
Decret ausdrücklich die jedem Inwohner eines gemieteten Hauſes
Qus Eigenem zu tragen obliegen, als inſetzung einiger Fenſter⸗
ſcheiben, Kacheln In En  efen, Ausbeſſerung der Thüren,

25 Dieſelbe Verordnung wurde für Mähren und eſien bereit  8
unterm 22 W.  anner 1797 vom dortigen Gubernium er — en.
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Schlöſſer und theilweiſen Fenſterſtöcke, Ausdielung
einiger Bretter In den u  0  en, ſind von den arrern
und Localen (Localiſten) ohne Rückſicht, ob ſie einen oder keinen
Congrua⸗Ueberſchuſs aben, ganz allein und ohne einen ander⸗
weitigen Beitrag 3 U beſtreiten.“ erg auch das Circular
de öhmiſchen Guberniums vom 21 Jänner

Daſs das eben (itierte Hofdecret nicht zu den „Veralteten“
ſtaatlichen Vorſchriften 30 erhellt aus dem neueſten, unſere rage
ebenfalls ventilierenden rlaſſe der Statthalterei von Böhmen
vom Juni 1891, Zahl worin ſich auf dieſes Decret
ausdrücklich berufen und die genaue Befolgung desſelben
ſowohl den politiſchen ehörden als den Patronatsämtern mit der
Motivierung aufgetragen wird, daſs Uslagen für die „ge wöhn
liche bauliche Inſtandhaltung der arrhäuſer“ auf das
Kirchenvermögen nicht übernommen werden können, weil für die
Berichtigung der Koſten anläſslich ſolcher éEparaturen die Nutz⸗
nießer der ohnung die geiſtlichen fründner aus
Eigenem aufzukommen 0  en Zugleich ird der entgegen⸗
geſetzte, hie und da beobachtete Vorgang hinſichtlich der „gewöhn⸗
ichen“ Pfarrhofreparaturen, wenn ſie aus Kirchenvermögen
beſtritten werden, für ungeſetzli erklärt. Hieraus olgt, daſs das
obeitierte Hofkanzleidecret noch vollkommen zu Recht beſteht und in
etreff der „kleineren Reparaturen“ Pfarrhauſe und threr Be
ſtreitung durch den Beneficiaten für die Praxis nach wie vor
maßgebend iſt

Bei genauerer rwägung des erwähnten Statthalterei⸗Erlaſſes
könnte eS auffallen, daſs derſelbe ＋ des In dem oft genannten
Hofdecrete vorkommenden, logi jedenfalls mehr präciſen und klaren Aus
ruckes „kleinere Reparaturen,“ die offenbar iger beſtimmte
und ziemlich ehn bare Bezeichnung „gewöhnliche bauliche In⸗
ſtandhaltung de Pfarrhauſes“ gebraucht, braus man folgern könnte,
als man dem Decrete eine mehr extenſive Faſſung und
Erklärung geben, da Uunter der letzteren Bezeichnung beinahe
alle Baureparaturen ſubſumiert und verſtanden werden können.
Da ſich jedoch,‚ wie oben bemerkt wurde, der beregte Statthalterei⸗
Erla ſeinem Inhalte nach auf das vorerwähnte Hofdecret aus
drücklich bezieht und eS mit dem klaren Beiſatze erneuert,
daſs die politiſchen und die Patronatsämter dieſes Decret bei vor  —
kommenden Anläſſen In der Zukunft efolgen ollen,
ſo muſs jene Vermuthung als völlig grundlo bezeichnet werden.

Königgrätz. Domcapitular Dr nton Brychta

VII (De Kapelle propter usuUuUm publicum.)
In einem ſtaatlichen Unterrichtsgebäude befindet ſich eine Hauskapelle.
Dieſelbe liegt IM erſten Stock; der Raum, n welchem 1 (tar


